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D&O-VERSICHERUNG

Bgh zur d&O-Versicherung: Klausel über auto-
matisches Vertragsende bei insolvenz unwirksam
von Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Dr. Volker Hees, 
Hoffmann Liebs Rechtsanwälte, Düsseldorf

| Gegen das insolvenzbedingte Haftungsrisiko können Unternehmen zu-
gunsten ihrer Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Vorstände und leitenden Ange-
stellten eine D&O-Versicherung abschließen. Die Klauseln in den Versiche-
rungsbedingungen beschäftigen immer wieder die Gerichte. Zuletzt ent-
schied der BGH, dass die Klausel unwirksam ist, die das automatische Ende 
des Versicherungsvertrags mit dem Ablauf der Versicherungsperiode vor-
sieht, in der der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wor-
den ist. VVP stellt das Urteil und seine Folgen für Unternehmen vor. |

Streit um d&O-Versicherung in der insolvenz vor Bgh
Dem BGH-Urteil liegt folgender Fall zugrunde: Der Insolvenzverwalter über 
das Vermögen einer AG nimmt den D&O-Versicherer in Anspruch, und zwar 
aus abgetretenem Recht aus D&O-Versicherungen, die die AG und ein frühe-
rer Vorstand unterhalten haben. Der Vorstand soll trotz bereits eingetretener 
Insolvenzreife noch Zahlungen in Höhe von rund 870.000 Euro an Dritte abge-
wickelt haben, was zur Haftung nach § 92 AktG a. F. (jetzt § 15b InsO) führt.

automatisches Vertragsende bei insolvenzantrag in Klausel
In den Versicherungsbedingungen (AVB) war Folgendes bestimmt: Der Versi-
cherungsvertrag sollte automatisch mit dem Ablauf der Versicherungsperio-
de enden, in welcher der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen der Versicherungsnehmerin gestellt wurde. Für diesen Fall 
war auch der insolvenzbedingte Ausschluss der Nachmeldefrist vorgesehen.

Im Februar 2016 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Der D&O-Versiche-
rer kündigte die Versicherung zum Ende der Versicherungsperiode am 
31.01.2017. Der Insolvenzverwalter nahm den Vorstand im April 2019 auf Zah-
lung von 870.000 Euro in Anspruch, anschließend auch den D&O-Versicherer. 

d&O-Versicherer beruft sich auf Vertragsende 
Der D&O-Versicherer lehnte Versicherungsschutz jedoch ab, 

 � weil der Versicherungsvertrag automatisch mit Ablauf der Versicherungs-
periode, in welcher der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens ge-
stellt worden sei, geendet habe und 

 � eine Nachmeldefrist nicht bestehe. 

Bgh entscheidet: Klausel in den aVB ist unwirksam
Der Insolvenzverwalter blieb in den Vorinstanzen erfolglos. Der BGH jedoch 
hob das Urteil der Vorinstanz auf und verwies die Sache an das OLG Frankfurt 
a. M. zurück (BGH, Urteil vom 18.12.2024, Az. IV ZR 151/23, Abruf-Nr. 246075).
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Klausel hält einer inhaltskontrolle nicht stand
Die Klausel in den AVB ist unwirksam, die den Versicherungsvertrag automa-
tisch mit Ablauf der Versicherungsperiode beendet, in der ein Insolvenzan-
trag gestellt wurde, so der BGH. Sie hält einer Inhaltskontrolle nicht stand. 
Sie benachteiligt lt. BGH den Versicherungsnehmer unangemessen i. S. v. 
§ 307 Abs. 1 S. 1 BGB. 

Verstoß gegen § 11 abs. 1 und 3 VVg
Die Klausel widerspricht nach Ansicht des BGH den gesetzlichen Vorgaben 
des § 11 Abs. 1 und 3 VVG, die eine Mindestkündigungsfrist von einem Monat 
vorschreiben. Denn mit der Normierung von (Mindest-)Kündigungsfristen 
möchte der Gesetzgeber den Vertragspartner schützen. Ihm soll Gelegenheit 
gegeben werden, sich rechtzeitig auf die Beendigung des Vertragsverhältnis-
ses einzustellen.

insolvenzverwalter hat innerhalb der nachmeldefrist gehandelt 
Der BGH entschied weiter, dass die Kündigung des Versicherers – auch wenn 
sie auf insolvenzbedingten Umständen beruhe – nicht zum Ausschluss der 
Nachmeldefrist von 60 Monaten führte. 

Der Insolvenzverwalter habe im April 2019 gegenüber den Vorstandsmitglie-
dern Anspruch erhoben – und damit innerhalb der Nachmeldefrist von 60 
Monaten gehandelt.

Was das Bgh-urteil für die Praxis bedeutet
Das Haftungsrisiko bei einer Inanspruchnahme durch den Insolvenzverwal-
ter ist regelmäßig mindestens sechs- und siebenstellig, also für die Ge-
schäftsführer und Vorstände insolventer Unternehmen existenzbedrohend. 
Die D&O-Versicherung ist daher zwingender Standard für jeden Geschäfts-
führer.

PraXiSTiPP | Versicherungsvermittler sollten dringend einen Blick in die 
Klauseln der von ihnen vermittelten D&O-Policen werfen. 

 � Sie sollten darauf achten, dass die Haftung aus § 15b InsO nicht ausgeschlos-
sen ist – auch nicht versteckt oder verklausuliert, z. B. unter Anrechnung der 
Eigenbeteiligung von Alleingesellschaftern mit 100-Prozent-Anteil (Eigen-
schadenklausel). 

 � Sie sollten bei der Überprüfung auch die Deckungssumme hinterfragen. Oft 
liegt die Deckungssumme inkl. Abwehrkosten nur bei 250.000 Euro. Der Insol-
venzverwalter fordert dagegen regelmäßig höhere Summen.

Wie es in dem Fall weitergeht: Der BGH hat die Sache zur weiteren Prüfung 
von Anspruchsgrund und -höhe an das OLG Frankfurt a. M. als Berufungsge-
richt zurückverwiesen. Denn § 15b InsO hat viele Hürden. Den Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit und den Schaden darzulegen und zu beweisen, das ist 
Aufgabe des Insolvenzverwalters. Außergerichtlich hapert es da mitunter an 
substantiiertem Sachvortrag. 
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Redaktions-Hotline: 0931 418-3075 
Als Fachverlag ist uns individuelle Rechtsberatung nicht gestattet.

A B O N N E N T E N B E T R E U U N G  | Fragen zum Abonnement beantwortet Ihnen der 
IWW Institut Kundenservice, Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg 
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Alles, was der Vorstand wissen muss:

VB bietet Spezialwissen 
für die Vereinsführung

Wer Vereine führt oder berät, muss im „Bermudadreieck“ von Steuerrecht, 
Gemeinnützigkeitsrecht und BGB-Vereinsrecht immer auf dem Laufenden bleiben. 
Der VB VereinsBrief liefert Ihnen genau das Spezialwissen, das Sie brauchen! 
Sie profitieren von praxiserprobten Steuergestaltungen und rechtssicheren 
Handlungsempfehlungen, die die Organisation auf Kurs halten. Alle Informationen 
sind leicht verständlich, praxisnah und direkt anwendbar. 

Alles, was der Vorstand wissen muss:

VB bietet Spezialwissen 
für die Vereinsführung

Dipl.-Vw. Günter Göbel
Chefredakteur

VB VereinsBrief

Kombi-Abo: Print, Online, Mobile
monatlich 17,40 €
inklusive Versand und Umsatzsteuer

Digital-Abo: Online, Mobile
monatlich 13,70 €
inklusive Umsatzsteuer

Kündigungsfrist
jederzeit zum Monatsende
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